
H:\Daten Fagone\AMB Homepage Auftritt\Zum Herunterladen\Uebergabeprotokoll  Material 2009.doc/16.12.2008 

 Abteilung Militär und 
Bevölkerungsschutz 
Sektion Koordination Zivilschutz 
 

 

Ü b e r g a b e p r o t o k o l l  M a t e r i a l  
 

für die 
 

       leihweise  (für Material nach Materialliste 95) 

       definitive (für übriges Material) 

 
Abgabe von Zivilschutzmaterial. Aus dem Bestand der 
 
 
ZSO:       Gemeinde:       
 
wird an 
 
  die Ortsfeuerwehr der Gemeinde       

  das Bauamt der Gemeinde       

  den Samariterverein       

  die Betriebsfeuerwehr der Firma       

  in       

  eine andere Organisation (Bezeichnung)       

  in       

 
( Zutreffendes ankreuzen) 
 
nachfolgend aufgeführtes Material abgegeben: 
 
Anzahl Bezeichnung Geräte Nr Etat Nr Zustand 
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Die entsprechenden Etats und die Bedienungsvorschriften bilden einen integrierenden 
Bestandteil des Übergabeprotokolls. Sie sind dem Benützer des Materials in mindestens  
einem Exemplar zu übergeben (vorteilhaft in Fotokopie). 
 
Bedingungen für die leihweise Abgabe von Zivilschutzmaterial durch die Zivilschutzorganisation: 
 
1. Material, das leihweise abgegeben wurde, ist jederzeit voll betriebsbereit und in 
 einwandfreiem Zustand der ZSO zur Verfügung zu halten. Hierfür ist die für die Übernahme 
 zeichnende Person direkt verantwortlich. 
 
2. Die Betriebsstunden der Aggregate sind in dem dafür vorgesehenen Kontrollheft einzutragen. 
 
3. Material, das leihweise abgegeben wurde, ist jährlich einmal durch die verantwortliche 
 Person der ZSO auf Zustand und Einsatzbereitschaft zu prüfen. Die Kontrollhefte sind 
 gleichzeitig zu visieren. 
 
4. Defektes Material ist gemäss den Angaben der zuständigen Person der ZSO zu ersetzen. 
 
5. Für den Ersatz oder die Reparaturen von leihweise abgegebenem Material werden keine 
 Subventionen geleistet. 
 
Unterschriften: 
 
 
Die abgebende Zivilschutzorganisation 

Der Chef ZSO: 
 
 
........................................................................ 
 
Der Felweibel (Fw) / Materialverantwortliche:* 
 
 
 
........................................................................ 
 
Datum: 
 
 
      
 

 
Die übernehmende Organisation 

Der Kommandant / Chef / Präsident:* 
 
 
........................................................................ 
 
Der Feldweibel (Fw) / Materialverantwortliche:* 
 
 
 
........................................................................ 
 
Datum: 
 
 
      
* = nicht Zutreffendes streichen 

 
 
Geht an die: 
- Zivilschutzorganisation  3 Exempl (ZS Kdt, Fw und ZS-Matv der Gde) 
- übernehmende Organisation  2 Exempl 
 
z.K.: 
- Gemeinderat / Gemeinderäte 
- Zivilschutzkommission 
- Zivilschutzstelle 
- Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz, Rohrerstrasse 7, Postfach, 5001Aarau 


